
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 
GZ 10 072/570-1.13/87 

J 1-13 b 9 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XYll. Gesctzgcbungspc:rigdc 

Verfügte Reduzierungen im Mehr­
leistungsbereich; 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Frischen­
schlager und Genossen an den Bundes­
minister für Landesverteidigung, Nr. 416/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

10i7 Wien 

~.28 lAB 

1987 -07- 1 3 
zu ~,(" IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten ztnn Nationalrat Dr. Frischen­

schlager und Genossen am 15. Mai 1987 an mich gerichteten Anfrage Nr. 416/J 

beehre ich Inich folgendes Initzuteilen: 

Zu 1: 

Diese Frage stellt keinen Gegenstand der Vollziehung Ineines Ressorts dar; 

ich sehe lnich daher nicht in der Lage, hiezu Stellung zu nennen. 

Zu 2: 

Ja. Da aber Kürzungen von Mehrleistungen im Interesse der unbedingt erfor­

derlichen Budgetkonsolidierung auch in Ineinen Ressortbereich unvenneidlich 

sind, wurde sei tens des Bundesministeritnns für Landesverteidigung ein Maß­

nahnenkatalog erarbeitet, dessen konsequente Verwirklichung geeignet er­

scheint, tnn die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres trotz dieser Kürzungen 

aufrechtzuerhalten. 

Zu 3: 

a) Unter den Tenninus "Übungssystematik" wird die Gesamthei t der in einem 

bestimnten Zeitratnn fixierten Übungen auf Verbandsebene verstanden. Dem­

nach ist durch die Kürzung des Überstundenkontingentes für 1987 keine 

grundsätzliche Änderung der Übungssystenatik erforderlich; es steht al­

lerdings jetzt schon fest, daß die für November 1987 geplant gewesene 

Stabs- und Ferrnnelderahnenübung der Annee nicht durchgefÜhrt werden wird. 

428/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

b) Entfällt. 

c) In diesem Zusamnenhang ist die für die Monate März und April 1987 verfüg­

te Anordnung des Anneekaronandos zu erwähnen, Uberstunden im Ausbildungs­

bereich ausschließlich durch Zeitausgleich abzufinden. Uberdies habe ich 

die Annee angewiesen, WerktagsÜberstunden außerhalb der Nachtzeit lin un­

bedingt dienstlich notwendigen und vertretbaren Ausnaß bis lnaxlinal ein 

Drittel durch Freizeit auszugleichen. 

Ferner wurde die Annee ennächtigt, nach dienstlichen Erfordernissen die 

Nonndienstzeit fallweise in die Nachtstunden zu verlegen. 

Weitere Kanpensationsnaßnaru~ sind gegenwärtig noch Gegenstand ressort­

interner Überlegungen. 

Zu 4: 

Durch eine ökonomischere Gestaltung des Ausbildungsbetriebes und durch ver­

schiedene Umschichtungen wurden Maßnahmen in die Wege geleitet, t.nn zu ver­

suchen, eine ordnungsgenäße Ausbildung auch unter den geänderten Rarunenbe­

dingungen zu ennöglichen. Ob alle bisher getroffenen Vorkehrungen letztlich 

ausreichen, t.nn die Erfüllung s~ntlicher Ausbildungsziele sicherzustellen, 

wird erst zu einen späteren Zeitpunkt abschließend beurteilt werden können • 

. Was die angebliche Unruhe und Besorgnis lin Anneebereich betrifft, so ver­

steht sich von selbst, daß im Gefolge einschneidender Einsparungslnaßnarunen 

lin Mehrleistungsbereich von den Bediensteten - gleichennaßen wie in anderen 

Ressorts - gewisse Nachteile, insbesondere in finanzieller Hinsicht, be­

fürchtet werden. 

Zu 5: 

Die Kürzung des Uberstundenkontingentes wirkt sich auf die Zahl der als Mi­

liZSOldaten beorderbaren Präsenzdiener nicht aus. 

Zu 6: 

Auch in diesen Bereich wurden entsprechende Maßnahmen gesetzt, t.nn das erfor­

derliche Mindesbnaß an Dienstaufsicht und Sicherheit auch in der dienstfrei­

en Zeit in den Kasernen des Bundesheeres gewährleisten zu können. 
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Zu 7: 

Eine "Uberwälzung" von Mehrleistungen auf Zeitsoldaten ist nicht beabsich­

tigt. Auch die aus lit. c abzuleitende Befürchtung der Anfragesteller, die 

Zeitsoldaten würden "auf jenes rechtliche Niveau, durch welches der freiwil­

lig verlängerte Grundwehrdiener bzw. außerordentlich/v~rlängerte ordentliche 

Präsenz diener gekennzeichnet war", rückgefÜhrt werden, entbehrt jeder Grund­

lage. Im Gegensatz dazu sind wichtige Maßnahmen zursozialrechtlichen Bes­

serstellung der Zeitsoldaten in nächster Zeit vorgesehen. 

Zu 8: 

Die Frage der EinfÜhrung der 35-Stunden-Woche ist derzeit noch nicht aktu­

ell; diesbezüglich bedarf es noch eingehender Verhandlungen auf Sozialpart­

nerebene. 
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